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Gemeindebeschluss gegen Fracking 
E-Mail der Frau Natalie Eckelt von der Insel- und Halligkonferenz e.V. und Halligge-
meinschaft Biosphäre vom 31. Januar 2014 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

oben genanntes Schreiben mit Anlage – in Kopie – sende ich Ihnen zur Kenntnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Dörte Schönfelder 
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Betreff:     Gemeindebeschluss gegen Fracking  

Datum:     Fri, 31 Jan 2014 11:20:53 +0100  

Von:     Natalie Eckelt IHKo <eckelt@inselundhalligkonferenz.de>  

An:     klaus.schlie@landtag.ltsh.de  

Referenzen:     … … … 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident Schlie,  

 

die Gemeinde Wenningstedt-Braderup (Sylt) hat der Beschlussfassung gegen die 

Erlaubnis und Bewilligung zur Aufsuchung bzw. Förderung von Kohlenwasserstoffen 

(Fracking) zugestimmt und mit diese der Insel- und Halligkonferenz mit der Bitte zur 

weiteren Veranlassung übersandt.  

In der Anlage sende ich Ihnen die beglaubigte Kopie des Protokollauszugs mit der 

Bitte um Weiterleitung an die Fraktionen.  

 

Mit freundlichem Gruß  

Natalie Eckelt  

 

************************  

Natalie Eckelt  

 
Insel- und Halligkonferenz e.V.  
Halliggemeinschaft Biosphäre  
Mühlenweg 10 · 25938 Midlum/Föhr  
 

eckelt@inselundhalligkonferenz.de  

natalie.eckelt@halligen.de  

www.inselundhalligkonferenz.de  

www.halligen.de  
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Wen ningstedlBraderup (Sylt) Sylt, den 14.01.2014evertretung

aus dem Protokoll über die 4. sitzung der Gemeindevertretung wenningstedt_Braderup am 09.12.2013

10' Beratung und Beschlussfassung über die Erlaubnis und Bewilligung zut

Sach- und Rechtslage:

f n Schleswig-Holstein sind für mindesten s 20% der Landesfläche Erlaubnisse undBewilligungen zur.Aufsuchung bzw. Förderung vän Kohlenwasserstoffen beantragtund teilweise erteilt worden, weitere t<oniten folgen. Diese bergrechlichenGenehmigungen erfolgten ohne Beteiligung oer bätroffenen Kommunen, obwohl dieGemeinden zu den Behörden gehoren, }u deren Aufgaben die wahrnehmungöffentlicher lnteressen im Sinne des $ 11 Nr. to aaergc gehört und denen deshalbgemäß S 15.. BBerg^G vor der Entscheidung loer die Verleihung einerBergbauberechtigung Gelegenheil fur stelluntnahme zu geben ist (BVenrvG,15'10'1998, 4 B 94/9s). Dies gilt insbesondeie dann, *"ni d", Ergebnis dersachentscheidung dem materiellen Recht nicht entspricht, insbesondere, wennwesentliche Teile des Gemeindegebiets einer durchsetzbaren eigenen planung
entzogen oder gemeindliche Einrichtungen erheblich neeintrricrriijt *ero"n (vgl.BverwG, urteire vom 16.12.19gg - gvenvc 4 c 40.g6 - BverwGe öt, 95 (BvenrvG16-12.1988 - 19^10186), vom 1s.12.1989 - BverwG 4 c 36.86 _ BverwGE a4,2ogund vom 27 '03'1992 - BverwG 7 C 18.91 - BverwGE 90, 96). Hierbei genießt diegemeindliche Planungshoheit den schutz des Art. 2g Abs. 2'satz 1 GG. Für dieNotwendigkeit der Beteiligung der.Gemeinden gelten die Vorschriften des VwVfG. g54 Abs' 2 BBergG legelt speziell.eine_ Beteilijungspflicht der Gemeinden, wennderen Aufgabenbereich berüh{. ist. Die eeäitigungsschwelle ist sehr niedriganzusetzen, und es steht ofüEfioehorde nicht zu,'eine Bewertung der Betroffenheitder Gemeinden vorzunehmen. öie Gesamtheit der betroffenen Gemeinden einesbeantragten Gebiets (es reichel c": 8-0% nach geltender necntsrage), kann sichdabei zu einer lnteressengemeinschaft zusammänschließen und Äuss angehörtwerden.

lm Kreis Plön erfolgten vom November 2009 bis März 2o1o seismischeuntersuchungen der Fa' RWE Dea AG, für oio otrne geteiligung-där betroffenenKomm u nen ein Betriebsplanverfa h ren e rfolgte.

Die Erlaubnisverfahren bzw. die Erteilung der Erlaubnisse haben über g 12 Abs. 2BBergG eine zumindest indirekte Bind,uniswi*ung iur" b"rgr"chilich.e 
-Bewilligungen.

Die Bewilligung darf danach u.a. nur-danä u"rcijiweroenlwenn die iatsachen, diedieversagung rechtfefig"l, erst nach der Ertei[il-gder rriaunnis äingetreten ist. Esdürfen somit keine Tatsachen mähT6erucrsicrrtigi(oder uon J".-ögi erst bei derBewilligung beteiligten Gemeinden vorgebrachtenj werden, die in ihren Konturen beider Entscheidung über die Edau6nis bereits erkennbar waren oder beientsprechender^ Nachforschung hätten erkennbär sein mussen lsietne hierzuBoldtA^/eller zu $12 BbergG nz. o;. Eine erteilte Erlaubnis untertiegt d; schutz des



Art.14GG'DeshalbwäreeineAnhörungerstnachErlaubniserteilungfür
Einwendung"n o"iCtmeinden in der Regel obsolet'

Die in schlewig-Holstein erteilten Erlaubnisse und Genehmigungen erfolgten nach

derzeitigem r"nntn"irrianJr".ntr*idrü. iJiogisnl{t den Zielen des BBersG' eine

Erlaubnis zu edeilen, wenn wesentlicÄe Teile des vom Antragsteller z-u vertretenden

Arbeitsprogrrr*r-ni.r-.,i ,ut"rrungriäiig-rtJ uno dadurch- die Aufsuchung nicht

begonnen, nicrrt toiöe;"tä;": .i.r.|i"o*ndet werden kann' somit bestand ein

;'üä;' ü;;;"ö;'s'und des $ 11 Nr 3 BBersG

ZudenkonträrzumBergbaurlol[a,benstehenden.öffentlichenlnteressengehören
laut Bverwc, 15.1ö.igöä, Ki.: +B 9töä beispielsweise die Erfordernisse:

- des Naturschutzes und der Landschaftspflege'

- der Raumordnung und

- des Gewässerschutzes'

Durch die in schleswig-Holstein geplanten Aufsuctungen und Förderungen von

Kohlenwasserstoffen, auch ^ in . 
'äät nur durch Fracking erschließbaren

posidonienschiefer und von SunO'täin'cnictrten mit geringer Durchlässigkeit' sind

durchgängig erh;;tiJr." n"g"tiu" ri."*it-ruü; auf Beiangä O"t Vtgt't?h'tzes 
und

der Landschaftspftege zu erwartJ.';i; sicherer störunlsfreier Betrieb derartiger

Anlagen ist oeiä-'ri ni"r't moglich, ;; ;ä larrtreicrreÄ 
Schadensereignisse im

Zusammenhang mit der Kohlenwasr"Ätorroroerung- in den usA' aber auch in

Deutschtand zeigen, Bei Anwe..;;;;- J"r rr"cki-ng-Technik wäre zudem eln

engmaschiges Netl . an 
., 
Bo!rs]tiiätät 

-.notig' die zu mehreren Anlagen Je

Quadratkirometer mit jeweirs .". 
"inä'nektar 

äsphartierter/betonierter Fräche nebst

Zufahrten notwendig machen wurdel'oiei wurde einen unzurässigen Eingriff in die

Berange des Natürschutzes u^0" i"i- t-anoscrrattspttege bed-euten und führt

,*"ng".f aufig zu einem Versagensgru nd'

Für die bei einer Förderung von Kohlenwasserstoffen großen anfallenden Mengen an

Formationswasser, **x *?-ar,* r*.*z*'*,'i::"r; i"*z * ?,'*r:iz:rt--zz* z"t.&". - '':rz4 q;*** ?'''!7**g*rz

,*.* *.2.1**ug.*z??s*r a*vaz* **rzx*i ti."&-. &'z=?,.-*i?. gibt ". oi' heute keine wirtschaftliche

Möglichkeit Oer Wiederaufbereitung' Da eine üerpressung von derart großen Mengen

an Formationswasser nicht ,rnä'.'*"Ä'"*"än 
- 
o"tr, wäre von .vorne 

herein

ersichrich, dass eine ordnungsg"räää, *irtschaftrich" Ford"rung nicht möglich ist'

Auch das ist ein zwingender Versagensgrund'

Derzeit erfolgt für die gesamte Landesfläche schleswig-Holsteins ein

RaumordnungJ;"rfrir"n]''vor'il;"nirrr- 
di".", üerfahrens sind bergrechttiche

Erlaubnisse und Bewilligung"t ;;;i tulässig' da- sie die geplante Raumordnung

einschränken itir.". 
" Für oär"'tui oi"-'nrtruchung und Förderung von

Kohlenwasserstoffen notwendigä Lkw-VerkeSr- sind i-nsbesondere auch die

Kommunen planungsberechtigt, Jo o"=, deren Planungshoheit betroffen ist' ohne

berücksichtigt worden zu seln'

Bei seismischen untersuchungen, Fracking ynd.$er Gasförderung werden mit hoher

Wahrscheintichkeit Erdbeben ";.r'gi] 
äi; * forden 

Niedersalhsens bereits die

stärke von 4,5 auf der Richterslialäärreicrrt habenund auch noch in rund 100 km

Entfernung 
- 

ä"üäuoescnaoel 
- - verursacht- haben' weder die

wasserversorgungsleitungen, Ä'n*urr"r- und Regenwasserkanäle' historische



Bausubstanz noch die Deichanlagen sind für Erdbeben der Stärke 4,5 auf der
Richterskala ausgelegt. Da sich mehrere derartige Bauwerke flächendeckend in
kulzer Entfernung zu allen Erlaubnis- und Bewilligungsfeldern Schleswig-Holsteins
befinden, stehen in jedem beantragten Feld für die gesamte Fläche übenviegende
öffentliche lnteressen einer Erlaubnis entgegen.

S 12 WHG regelt die materiellen Zulassungsvoraussetzungen für die Erteilung einer
wasserrechtlichen Erlaubnis. Nach Abs. 1 ist die Erlaubnis zwingend zu versagen,
wenn schädliche Gewässer Veränderungen zu enruarten sind. Die Behörde nät in
diesem Fall kein Ermessen. Gefordert ist eine vorsichtige Prognose. Wenn nach
menschlicher Erfahrung und nach dem Stand der Technik nicht von der Hand zu
weisen ist, dass es zu einem Schadenseintritt kommen könnte, muss die
wasserrechtliche Erlaubnis versagt werden. Das gilt auch für die unechte
Gewässerbenutzung nach $ 9 Abs. 2 Nr. 2 WHG. Für die wasserrechtliche Bewertung
Yon Vorhaben jeglicher Art gilt der Amts Ermittlungsgrundsatz, der einö
Behördenbeteiligung nahe legt. Zu den zu beteiligenden gehorden gehören auch die
Kommunen, da zumindest die Möglichkeit der Berührung ihrei Planungshoheit
gegeben ist. ln Schleswig-Holstein beziehen die meisten Kommunen ihr Wasser aus
eigenen Wassenrverken, die meist innerhalb oder am Rand der Gemeinden liegen.
Hinzu kommen zahlreiche Brunnenanlagen für Privathaushalte, Gewerbe und
Landwirtschaft . Hier gilt der wasserrechtliche Besorgnisgrundsaz uneingeschränkt,
und zwar nicht nur im
wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren, sondern auch
Betriebsp lanzu lassu n gsverfa h ren.

im bergrechtlichen

Die Wasserbehörde muss nach Form und lnhalt uneingeschränkt mit der von der
Bergbehörde in Aussicht genommenen Entscheidung einverstanden sein, was
voraussetzt, dass ihr die Unterlagen so vollständig vorliegen müssen, dass ihr eine
ordnungsgemäße eigene Prüfung möglich ist.

Alle derzeit vorliegenden Gutachten in Deutschland fordern ein Fracking-Moratoriumfür die kommerzielle Erdöl- und Erdgasgewinnung, bis g-rundlegende
Sicherheitsbedenken ausgeräumt wurden.

Beschluss:

Die Landesregierung wird aufgefordert:

1' Die betroffenen Kommunen und Kreise bereits vor der Erteilung von
bergrechtlichen Genehmigungen zu beteiligen.

2' Die Wasserbehörde anzuweisen, den wasserrechtlichen Besorgnisgrundsatz
uneingeschränkt zu beachten. Der Wasserschutz muss hochste priorität
behalten.

3' Die Möglichkeiten des Abfallrechtes und des Bodenschutzes bei
bergrechtlichen Genehmigungen vollumfänglich auszuschöpfen, um
Umweltgefährdungen zu vermeiden.

4. Für entstehende Schäden als Auflage eine Beweislastumkehr vorzusehen.
Daher sind vor der Betriebsplangenehmigung alle gefährdeten Gebäude,
Trinkwasser-, Abwasser- und Regenwasserleitungen sowie sonstige
gefährdete Bauwerke in ihrem derzeitigen Zustand zu dokumentieren. Naöh



seismischen Ereignissen gilt das gleiche für nicht einsehbare Bauwerke. DieKoste n trägt de r Antra g steile r/Reclitei n h a be r.5' Bei zukünftigen bergrechtlichen Genehmigungen eine ausreichendesicherheitsleistung von den Antragstellern zu färoJrn (S 56 nns. z BBergG).Als ausreichend wird z.B. eine Bänkgarantie ooer veiii.h";r;; angesehen,die sowohl mögliche schäden an oei lnfrastruktur, wegfallendeSteuereinnahmen und Gebühren sowie die Wiederherstellung beschädigterGebäude, Gewässer und Landschaften vollständig ersetzen rän"n.6' Für alle Antragsteller bergrechtlicher Genehmigungsverfahren einewirtschaftlichkeitsprüfung durchJühren zu lassen und iolchen Antragstellernjedwede Genehmigung zu venrueigern oder zu entziehen, die weder überausreichendes Eigenkapital verfüg-en, um etwaige Schäden beseitig en zukönnen, noch eine ausreichende Sicherheitsleistung erbracht haben.
7 ' Fracking in jeder Form so lange zu verbieten, bis ein wissenschafilicher undtechnischer Stand erreicht isi, der Gefahren durch diese Technik sicherausschließen kann.
8' Antragstellern jedwede Genehmigung zu venrveigern oder wieder a)entziehen, die in den letzten dreilahlen für Unfällä bei riefenbohrungen,undichte Bohrlöcher, auslaufendes Flow-back oder Formationswasserverantwortlich sind. Hier ist die notwendige Zuverlässigkeit unJ Fachkundeoffensichflich nicht gegeben (g 11 Abs. O aäergöy.9. Für jede Bergbautätigkeit in Schleswig_Hotst,ein-üOer den gesamten Zeitraumund eine angemessene Nachblobachtungszeit iin" umfassende,unabhängige, wissenschaftliche überwachung anzuordnen ($ 66 Abs. 5BBergG).
10' Keine Genehmigungen für das Verpressen von Flow-back undFormationswasser in den untergrund' zu erteilen. Bereits erteilteGenehmigungen sind, soweit zuläsiig, zu widerrufen. Keinesfalls dürfen
. . derartige Genehmigungen verrängert odär enveitert werden.
1 1. Die Gemeinde nimmt die landurr"gi"rung für aue schäden imZusammenhang mit bergrechilichen GenJr.,rigung"n in Haftung, wenn dieGemeinde nicht im vollen umfang nach neätrt 

-uno 
Gesetz i, vo*ug"beteiligt wurde oder Genehmigungön unter vlistoß gegen gättenoes Rechterteilt wurden.

12'Die zuständigen Behörden Iüt bergrechtliche Zuständigkeiten rechlicheinwandfrei festzulegen. Nachdem oaiMrr-Ün äuch für Be.rgrecht zuständigist, soll das LLUR zuständiges Bergamt weroen, um eine ü[erwäcnung derBe.rgbautätigkeiten in Schleswig-Hälstein zu- ermoglichen. Hierfür ist esentsprechend auszustatten.
13'Auf Bundesebene darauf hinzuwirken, dass das wasser- und Bergrechtaufeinander abgestimmt werden und das sergrecht modernisiert wird.

Die Bürgermeisterin wird.ermächtigt, diese lnteressen der Gemeinde wenningstedt-Braderup gegenüber der Landerr"li"rung zu vertreten.

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Gesetzliche Anzahr der Gemeindevertreterinnen/Gemeindevertreter:

Davon anwesend:
13

11



11 Nein-Stimmen: Stimmenthaltungen:
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